
15.1.5 Sozialgesetzbuch (SGB) Siebtes Buch (VII) Gesetzliche Unfallversicherung 

Vom 07.08.1996 (BGBl. I S. 1254), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.04.2013 

(BGBl. I S. 868) 

Erstes Kapitel   Aufgaben, versicherter Personenkreis, Versicherungsfall 

Zweiter Abschnitt   Versicherter Personenkreis 

§ 2   Versicherung kraft Gesetzes 

(1) Kraft Gesetzes sind versichert 

(...) 

10. Personen, die  

        a)  für Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts    oder deren      

  Verbände oder Arbeitsgemeinschaften, für die in den Nummern 2 und 8 genannten 

Einrichtungen oder für privatrechtliche Organisationen im Auftrag oder mit ausdrücklicher 

Einwilligung, in besonderen Fällen mit schriftlicher Genehmigung von Gebietskörperschaften 

ehrenamtlich tätig sind oder an Ausbildungsveranstaltungen für diese Tätigkeit teilnehmen, 

    b) für öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften und deren Einrichtungen oder für 

privatrechtliche Organisationen im Auftrag oder mit ausdrücklicher Einwilligung, in besonderen 

Fällen mit schriftlicher Genehmigung von öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften 

ehrenamtlich tätig sind oder an Ausbildungsveranstaltungen für diese Tätigkeit teilnehmen, 

(...) 

§ 4   Versicherungsfreiheit 

(1) Versicherungsfrei sind 

(...) 

3. Satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Angehörige 

ähnlicher Gemeinschaften, wenn ihnen nach den Regeln der Gemeinschaft Anwartschaft auf die in der 

Gemeinschaft übliche Versorgung gewährleistet und die Erfüllung der Gewährleistung gesichert ist. 

(...) 

 


